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Betreuungssituation in der Kindertagesstätte „Schlosszwerge“ 
#5 - 2021 

 
 

Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Sorgeberechtigte, 
 

am 19. April 2021 tritt die 31. Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Be-
kämpfung des Corona-Virus (Corona-Einrichtungsverordnung) vom 12. April 2021 mit 
Wirkung bis zum 09. Mai 2021 in Kraft. 
 
Kernpunkte für den Bereich der Kindertagesstätten sind: 
 

 Erweiterungen des Betretungsverbots für Kinder (§ 2 Abs. 1 der Verordnung), 
und zwar im Zusammenhang mit 

 Symptomen für Sars-Cov-2, die beim Kind oder Haushaltsangehörigen auftre-
ten, bis zum Vorliegen des Ergebnisses eines Antigen-Schnelltests vom glei-
chen Tag, der nachweist, dass beim Kind bzw. dem betroffenen Angehörigen 
keine Infektion mit Sars-Cov-2 vorliegt, 

 Haushaltsangehörigen, die einer angeordneten oder generellen Absonderung 
unterliegen und 

 im Zusammenhang mit positiven Testergebnissen beim Kind oder Haushalts-
angehörigen bis zum Vorliegen des Ergebnisses eines frühestens am Vortag 
durchgeführten PCR-Tests, das nachweist, dass keine Infektion mit Sars-Cov-
2 vorliegt. 

 Nach § 2 Abs. 1a der Verordnung gilt des Weiteren, dass 
 die Einrichtungen nur in Fällen dringender Betreuungsnotwendigkeit in 

Anspruch genommen werden sollen. 
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Was bedeutet das für unsere Einrichtung? 
 

 Die Kindertagesstätte stellt von Montag, 19. April 2021, bis vorerst Freitag, 
09. Mai 2021, weiterhin ein eingeschränktes Betreuungsangebot zur Verfü-
gung. 

 Die Betreuungszeiten der gesamten Einrichtung sind von 07:00 bis 15:00 
Uhr. 

 Die Kinder werden (teilweise) in den bekannten Tandems zusammenge-
fasst und betreut.  

 Es erfolgt nur eine Betreuung der Kinder, deren Betreuung absolut 
notwendig ist!! Die Gründe sind glaubhaft darzulegen. 

 

 
Des Weiteren möchten wir Sie nochmals eindringlich daran erinnern, beim Bringen 
und Abholen Ihres Kindes /  Ihrer Kinder den geforderten Mindestabstand einzuhal-
ten und einen Mund-Nase-Schutz zu tragen! 
 
Bitte überprüfen Sie Ihren Betreuungsbedarf unter den Aspekten wie: 
 

 Benötige ich alle Tage in der Woche zur Betreuung? 

 Welches Betreuungszeitfenster brauche ich dringend? 

 Welche Alternativen bieten sich mir noch? Bspw. die Erhöhung der Kranken-
tage für Kinder bei der Betreuung zu Hause   Bescheinigung kann in der 
KiTa ausgestellt werden. 

 
 Bitte melden Sie Ihre Kinder für den Zeitraum vom 19. April bis 09. Mai 2021 

verbindlich in der KiTa an und/oder ab. 
 
 
Sollten neue gesetzliche Regelungen seitens der Landesregierung in Kraft treten, 
werden wir Sie umgehend auf unserer Homepage unter www.gemeinde-friede-
wald.de informieren. 
 
Für Anregungen, Anmerkungen oder Rückfragen stehen Ihnen die Unterzeichner 
gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr/Ihre 

 

  
Dirk Noll   Beate Jäger 
Bürgermeister   KiTa-Leitung 

http://www.gemeinde-friedewald.de/
http://www.gemeinde-friedewald.de/

